
 

 

DRINGLICHKEITSANTRAG 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2021  

von der  

Gemeinderatsfraktion „AfS – Alternative für Stainz“  

gemäß § 54 Abs. 3 Stmk. Gemeindeordnung 1967 betreffend  

 

Herstellung eines Parkstreifens entlang der 

Engelweingartenstraße auf Grundstück-Nr. 393/2 KG 61239 Stainz 

(vis a vis  Seniorenwohnheim Senecura)  

 

Die Marktgemeinde Stainz ist Eigentümer der Liegenschaft Grundstück-Nr. 

393/2 KG 61239 Stainz. Das gegenständliche Grundstück liegt direkt an 

der Engelweingartenstraße auf Höhe des Seniorenwohnhauses Senecura. 

Es  weist eine Länge von 77,6 m und eine Breite von 3,5 m auf und dient 

vorwiegend als Parkfläche für die Mitarbeiter und Besucher des 

Seniorenwohnheimes.  

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit dieser Fläche – Untergrund ist zwar 

befestigt, jedoch nur geschottert – werden die Fahrzeuge ungeordnet und 

teilweise sogar widerrechtlich abgestellt. Das Heck einiger Fahrzeuge ragt 

in die Fahrbahn der unmittelbar vorbeiführenden Landesstraße und stellt 

ein nicht unerhebliches Gefahrenpotenzial für den fließenden Verkehr dar.  

Die Herstellung eines Parkstreifens bei gleichzeitiger Kennzeichnung der 

Parkflächen ist im Hinblick auf die hohe Verkehrsfrequenz im  

Kreuzungsbereich Engelweingartenstraße/Kärntnerstraße eine Investition 

mit höchster Priorität. Es geht einzig und allein um die Erhöhung der 

Verkehrssicherheit in diesem Bereich im Ortszentrum von Stainz.  

Aus vorliegenden Gründen ersuchen wir, der Gemeinderat wolle 

beschließen, diesem Antrag zuzustimmen und dem Bauausschuss zur 

weiteren Bearbeitung zuzuweisen.  

Gemäß § 54 Abs. 3 Stmk. Gemeindeordnung 1967 wird der Antrag auf 

Zustimmung des Gemeinderates in der heutigen Sitzung gestellt.  

 

Die Mitglieder der AfS-Gemeinderatsfraktion  

Hopfgartner/Dr. Farmer/Krenn/Kiefer-Reiterer/Ing. Kühweider  


